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Vorwort 

Im Verwaltungsrecht ist vieles von dem in Bewegung geraten, was über Jahr-
zehnte als gesicherte Erkenntnis galt. Anerkannte Strukturprinzipien, überkom-
mene Rechtsinstitute und einhellig akzeptierte Wertungsgrundlagen werden zu-
nehmend in Frage gestellt. Zum Impulsgeber dieser grundlegenden Veränderun-
gen ist das Recht der Europäischen Gemeinschaften und dort namentlich die 
Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs avanciert. Die vorliegende 
Schrift stellt den Versuch dar, die Einwirkungs- und Reaktionsprozesse zu be-
schreiben, die zwischen dem Gemeinschaftsrecht und dem deutschen Verwal-
tungsrecht seit nunmehr einem Jahrzehnt in erheblichem Umfang stattfinden. 
Aufbauend auf einer Betrachtung der unterschiedlichen Systemgrundlagen und 
der verschiedenen Einwirkungspotentiale wird der sicherlich kühne Schritt ge-
wagt, Grundlagen für ein Verwaltungsrecht unter den Rahmenbedingungen der 
Europäischen Integration zu entwickeln. 

Mit den Fragestellungen dieser Untersuchung bin ich erstmals während der 
Stagen am Conseil d'Etat und im Kabinett des französischen Richters am Ge-
richtshof der Europäischen Gemeinschaften konfrontiert worden, die ich 1990 
im Rahmen meiner Ausbildung an der Ecole Nationale d'Administration, Paris, 
absolviert habe. Die vorliegende Arbeit ist im Wintersemester 1995/1996 von 
der Rechts- und Staatswissenschaftlichen Fakultät der Universität Bonn als Ha-
bilitationsschrift angenommen worden. Der Bundesminister des Innern hat ihre 
Veröffentlichung wegen eines besonderen Bundesinteresses durch einen Druck-
kostenzuschuß gefördert. 

Ganz herzlich danke ich meinem akademischen Lehrer, Professor Dr. Fritz 
Ossenbühl, für die umfassende Förderung, die er mir seit der Studienzeit hat zu-
teil werden lassen. Vor allem hat mich sein Beispiel gelehrt, den Sinn für die Not-
wendigkeit staatlicher Ordnung eines freiheitlichen Gemeinwesens zu entwik-
keln. Die Präzision in der Beherrschung des juristischen Handwerks und die 
Treffsicherheit in der normativen Diagnose werden mir ebenso wie seine uner-
schöpfliche Schaffenskraft ein beständiges Vorbild bleiben. Besonders zu Dank 
verpflichtet bin ich Prof. Dr. Rüdiger Breuer für die Erstattung des Zweitgutach-
tens im Habilitationsverfahren. Herrn Dr. Klaus Ritgen danke ich herzlich für 
seinen besonderen Einsatz beim Korrekturlesen der Arbeit und meiner Mitarbei-
terin, Frau Assessorin Katja Kollmeier, für die Erstellung des Sachverzeichnisses. 
In diesen Dank seien auch die Hilfskräfte des Institut für Öffentliches Recht der 
Universität Bonn für ihren Einsatz bei der Literaturbeschaffung eingeschlossen. 

Bochum, im September 1996 Thomas von Danwitz 
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Einführung 

I. Problemstellung 

„ Das Verwaltungsrecht gehört zu denjenigen Rechtsmaterien, in denen die na-
tionale Eigenart eines Volkes und Staates sich am stärksten ausprägt. Es weist 
daher verhältnismäßig geringe internationale Verflechtungen auf. Mit dieser 
Feststellung leitete Ulrich Scheuner vor dreißig Jahren seine Untersuchung über 
den Einfluß des französischen Verwaltungsrechts auf die deutsche Rechtsent-
wicklung ein1. Ubereinstimmend bekannte Jean Rivero noch 1978 auf die Frage 
nach einem einheitlichen Verwaltungsrecht in Europa: „ Les droits administratifs 
des Etats membres, reflets directs des souverainetés nationales et des particularis-
mes historiques, peuvent, encore moins que d'autres disciplines juridiques, se 
fondre dans l'uniformité. "2 Dieser deutsch-französische Gleichklang in der Be-
urteilung des Verwaltungsrechts als einer dem Europäischen Gemeinschafts-
recht fernstehenden, vielleicht sogar integrationsresistenten Materie verdeutlicht 
mit besonderem Nachdruck, welch kopernikanischem Perspektivenwechsel das 
Verwaltungsrecht mit den zu Anfang der achtziger Jahre einsetzenden Betrach-
tungen über das „Europäische Verwaltungsrecht im Werden" 3 ausgesetzt wurde, 
die unter dem Signum „Europäisches Verwaltungsrecht"4 schon bald nach Aner-
kennung als eigenständige Disziplin verlangten. Gleichrangig neben der Be-
schäftigung mit den verwaltungsrechtlichen Regeln im Primär-5 und Sekundär-

1 Ulrich Scheuner, Der Einfluß des französischen Verwaltungsrechts auf die deutsche 
Rechtsentwicklung, DÖV 1963, S. 714ff. 

2 Jean Rivero, Vers un droit commun européen: Nouvelles perspectives en droit administra-
tif, in: Cappelletti (Hrsg.), Nouvelles Perspectives d'un Droit Commun de L'Europe, 1978, 
S. 389 (406). 

3 Jürgen Schwarze (Hrsg.), Europäisches Verwaltungsrecht im Werden, Schriftenreihe des 
Arbeitskreises Europäische Integration e.V. Bd. 14, 1982; Ulrich Everling, Elemente eines eu-
ropäischen Verwaltungsrechts, DVB1. 1983, S. 649ff. 

4 Vor allem Jürgen Schwarze, Europäisches Verwaltungsrecht, 2 Bde., 1988; Michael Schweit-
zer (Hrsg.), Europäisches Verwaltungsrecht, 1991; Eberhard Grabitz, Europäisches Verwaltungs-
recht - Gemeinschaftsrechtliche Grundsätze des Verwaltungsverfahrens, NJW 1989, S. 1776ff.; 
Ulrich Everling, Auf dem Weg zu einem europäischen Verwaltungsrecht, NVwZ 1987, S. lff.; 
Hans-Werner Rengeling, Rechtsgrundsätze beim Verwaltungsvollzug des Europäischen Ge-
meinschaftsrechts, 1977; Manfred Zuleeg/Hans-Werner Rengeling, Deutsches und Europä-
isches Verwaltungsrecht - Wechselseitige Einwirkungen, WDStRL 53 (1994), S. 154ff.; 202ff. 

5 Schwarze, Europäisches Verwaltungsrecht im Werden - Einführung und Problemaufriß, 
in: (Fn. 3), S. 1 lff.; Werner von Simson, Anforderungen an die Rechtmäßigkeit des Verwal-
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recht6 der Gemeinschaften wurde schon bald die weitergehende Frage nach „Ver-
einheitlichung des Verwaltungsrechts im europäischen Integrationsprozeß"7 

aufgeworfen. Die vielfältigen Wechselwirkungen zwischen dem Verwaltungs-
recht der Mitgliedstaaten und dem Gemeinschaftsrecht in unterschiedlichen Ein-
wirkungsrichtungen und -formen aufgespürt zu haben, zeugt zweifelsohne von 
besonderem wissenschaftlichen Scharfsinn und dogmatischer Sensibilität8. Da-
bei wurde in der Vergangenheit der Feststellung verwaltungsrechtlicher Rege-
lungselemente im Gemeinschaftsrecht und ihre Vernetzung zur Herausbildung 
eines eigenständigen Verwaltungsrechts der Gemeinschaft besondere Aufmerk-
samkeit geschenkt. Auf der Grundlage rechtsvergleichender Studien sind vor al-
lem die nationalen Verwaltungsrechtsgrundsätze als Erkenntnisgrund für diesen 
Entwicklungsprozeß überzeugend nachgewiesen und sogar schon erste Rück-
wirkungen auf das Verwaltungsrecht der Mitgliedstaaten ausgemacht worden9. 

Diese Entwicklung auf dem Weg zu einem Verwaltungsrecht der Gemein-
schaft bildet ein sehr bedeutsames Segment in der umfassenden, mit den klassi-
schen juristischen Disziplinen kaum mehr zu erfassenden Herausbildung einer 
eigenständigen Rechtsordnung, die für den Fortbestand und die Ausgestaltung 
der Europäischen Gemeinschaft von konstitutiver Bedeutung ist. In seiner 
Etablierung als eigenständige Verwaltungsrechtsordnung konvergieren drei 
unterschiedliche Wesenszüge der EG10: Zunächst spiegelt diese Entwicklung das 
weitgehende Fehlen von Möglichkeiten der Gemeinschaft, auf das klassische In-
strumentarium staatlicher Zwangsgewalt zurückgreifen zu können, und akzen-
tuiert daher die Funktion des Rechts als Ordnungsrahmen der Europäischen Ge-
meinschaft sogar über das ohnehin für rechtsstaatlich verfaßte Gemeinwesen 
allgemein geltende Maß hinaus. Diese Besonderheit hat ihr schon frühzeitig das 
Prädikat einer Rechtsgemeinschaftn eingetragen. Das elementare Angewiesen-
sein der Europäischen Gemeinschaft auf den Bestand und die Beachtung des Ge-
meinschaftsrechts als eigenständige Rechtsordnung bildet jedoch nicht nur einen 

tungshandelns der EG-Behörden - Erfahrungen aus Prozessen vor dem EuGH, in: (Fn. 3), 
S. 23ff. 

6 Jochim Sedemund, Allgemeine Prinzipien des Verwaltungsverfahrensrechts - dargestellt 
am Beispiel des europäischen Verwaltungsverfahrensrechts in Kartellsachen, in: (Fn. 3), S. 45ff. 

7 Eckart Klein, Vereinheitlichung des Verwaltungsrechts im europäischen Integrationspro-
zeß, in: Starck (Hrsg.), Rechtsvereinheitlichung durch Gesetze, Bedingungen, Ziele, Methoden, 
1992, S. 117ff. 

8 Dieses Verdienst kommt vor allem Otto Bachof, Die Dogmatik des Verwaltungsrechts vor 
den Gegenwartsaufgaben der Verwaltung, W D S t R L 30 (1972), S. 193 (236f.), und den in Fn. 3 
bis 6 Genannten zu. 

9 So Schwarze, (Fn. 4), Bd. 2, S. 1409. 
10 Vgl. dazu Siegfried Magiern, Kompetenzgrenzen und Strukturprinzipien der europäischen 

Gemeinschaft, in: Bracher u.a. (Hrsg.), Festschrift für Rudolf Morsey, 1992, S. 211 (219ff.). 
11 Schon 'Walter Hallstein, Die EWG - Eine Rechtsgemeinschaft, Ansprache am 12.03.1962 

aus Anlaß der Ehrenpromotion durch die Universität Padua, in: Oppermann (Hrsg.), Europä-
ische Reden, 1979, S. 341ff.; EuGH, Slg. 1986, S. 1339 (1365; Rn. 23) - Les Verts/Parlament; 
Thomas Oppermann, Europarecht, 1991, Rn. 391f.; auch Zuleeg, Die Europäische Gemein-
schaft als Rechtsgemeinschaft, N J W 1994, S. 545ff. 
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grundlegenden Wesenszug der Gemeinschaft, sondern fungiert darüber hinaus 
als weithin sichtbarer Gradmesser für die Unabhängigkeit der Gemeinschaft von 
den in ihr zusammengeschlossenen Mitgliedstaaten12. Entscheidende Bedeutung 
entfaltet jedoch die unmittelbare Funktion des Gemeinschaftsrechts als primä-
res, mit Vorrang gegenüber den Rechtsordnungen der Mitgliedstaaten versehe-
nes Instrument der E G , um die Mitgliedstaaten miteinander zu verflechten13. Die 
Aufgabenstellung des Rechts, als Integrationsfaktor erster Ordnung zu wirken, 
ist aus anderen historischen Zusammenhängen bekannt und in ihrer Effektivität 
eindrucksvoll belegt. Erst jüngst ist diese Funktion des Rechts im Zuge der Wie-
dervereinigung Deutschlands evident geworden14. Als klassisches Vorbild für 
das Modell der Integration durch Rechtseinheit ist schließlich der im Kodifikati-
onsstreit von Thibaut formulierte Anspruch zu nennen, einheitliches Recht als 
Wegbereiter der staatlichen Einheit einzusetzen15. 

Diese wenigen Streiflichter reichen schon aus, um die grundlegende Bedeu-
tung und den Facettenreichtum der Frage zu beleuchten, von welcher Tragweite 
die Herausbildung eines einheitlichen Rechts in Europa ist und mit welchem 
Wirkungspotential sie verbunden werden kann. Unabhängig von dem jeweils 
betroffenen Rechtsbereich ist diese Frage von grundlegendem Interesse für den 
Fortgang der Europäischen Integration und entfaltet insbesondere für das von 
den Grundfreiheiten des Gemeinschaftsrechts unmittelbar betroffene Privat-
recht besondere Relevanz16. Auch für das Arbeits- und Sozialrecht17 sowie das 
hier behandelte Verwaltungsrecht ergibt sich prinzipiell eine gleichgelagerte Pro-
blematik. Diese betrifft allgemeine Fragen nach der grundsätzlichen Notwendig-
keit und dem erforderlichen Umfang etwaiger Rechtsvereinheitlichungen, aber 
auch die ihrer Verwirklichungsmöglichkeit angesichts des noch in vollem Gange 
befindlichen Aufbaus eines eigenständigen Verwaltungsrechts für die Europä-
ische Gemeinschaft selbst, ohne daß insoweit ein Sättigungsgrad schon erkennbar 

12 Siehe EuGH, Slg. 1991, 6079 (6102; Rn. 21) - EWR-Gutachten 1/92. 
13 So EuGH, Slg. 1980, 1575 (1610; Rn. 19) - A M & S; eingehend Schwarze, Das Recht als 

Integrationsinstrument, in: Capotorti /Ehlermann/Frowein/Jacobs/Jol iet/Koopmans/Kovar 
(Hrsg.), D u droit international au droit de l'intégration, Liber Amicorum Pierre Pescatore, 
1987, S. 637ff. 

14 Siehe Rolf Grawert, Rechtseinheit in Deutschland, Der Staat 30 (1991), S. 209ff.; nun auch 
Bernhard Großfeld/Susanne Lühr, Deutsche Einigung 1871 und Europäische Integration 1993: 
Ein Vergleich, ZVglRWiss 92 (1993), S. 357ff. 

15 Anton Friedrich Justus Thibaut, Uber die Notwendigkeit eines allgemeinen bürgerlichen 
Rechts für Deutschland, in: Hans Hattenhauer (Hrsg.), Thibaut und Savigny. Ihre Programma-
tischen Schriften, 1973, S. 61 (65f.). 

16 Siehe Peter Ulmer, Vom deutschen zum europäischen Privatrecht?, J Z 1992, S. lff . ; Mar-
cus Lutter, Die Auslegung angeglichenen Rechts, J Z 1992, S. 593ff.; Peter Hommelhoff, Zivil-
recht unter dem Einfluß europäischer Rechtsangleichung, AcP 192 (1992), S. 72ff.; Peter-Chri-
stian Müller-Graff (Hrsg.), Gemeinsames Privatrecht in der Europäischen Gemeinschaft, 1993; 
Rolf Stürner, Der europäische Zivilprozeß - Einheit oder Vielfalt?, in: Grunsky u.a. (Hrsg.), 
Wege zu einem europäischen Zivilprozeßrecht, 1992, S. l f f . 

17 Siehe Bernd Baron von Maydell/Friedrich E. Schnapp (Hrsg.), Auswirkungen des E G -
Rechts auf das Arbeits- und Sozialrecht der Bundesrepublik, 1992. 
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wäre. Jenseits dieser allgemeinen Überlegungen schließt sich die Frage an, ob 
und inwieweit eine solche Entwicklung mit der besonderen Aufgabenstellung 
des Verwaltungsrechts vereinbar ist, so daß sich die besondere Frage nach der 
spezifischen Eignung und den Konsequenzen einer Integration mit den Mitteln 
des Verwaltungsrechts erschließt. 

Die von den allgemeinen Grundsätzen des Verwaltungsrechts der Mitglied-
staaten gespeiste Heranbildung verwaltungsrechtlicher Regeln der Gemeinschaft 
stellt zwischenzeitlich eine feste Größe in dem von der Aufgabenerweiterung der 
E G gebildeten Potential der Gemeinschaftsrechtsordnung dar. Demgegenüber 
sind die Ein- und Rückwirkungen dieser verwaltungsrechtlichen Regeln des Ge-
meinschaftsrechts auf das jeweilige Verwaltungsrecht der Mitgliedstaaten erst in 
jüngerer Zeit in den Vordergrund des akademischen Interesses gerückt und ha-
ben insbesondere Fragen nach den spezifischen Einwirkungen gemeinschafts-
rechtlicher Art auf Struktur und Systematik des Verwaltungsrechts aufgeworfen. 
Grundanliegen dieser Untersuchung ist eine Analyse dieser unterschiedlichen 
und bisher nur wenig strukturierten Vorgänge, die in ihrer Vielfalt zutreffend als 
„Europäisierung des allgemeinen Verwaltungsrechts"18 bezeichnet worden sind. 
Diese Akzentverschiebung gegenüber der bisher dominierenden Betrachtungs-
weise dokumentiert zunächst lediglich die realiter festzustellende Dynamik, die 
von dem in voller Expansion befindlichen Gemeinschaftsrecht ausgeht und auf die 
„saturierten" Verwaltungsrechtsordnungen der Mitgliedstaaten trifft19. Gleich-
zeitig ist mit dieser Entwicklungslinie jedoch auch eine Perspektivenverschie-
bung von nicht zu überschätzender Bedeutung verbunden, die den Gegenstand 
der wissenschaftlichen Betrachtung in anderem Licht erscheinen läßt. Mit der 
bislang vom Hochstand des Gemeinschaftsrechts eingenommenen Sicht kon-
zentrierte sich die Betrachtung auf die Strahl- und Wirkkraft, die das Gemein-
schaftsrecht auf die in der Hierarchie der Rechtsnormen unterhalb angesiedelten 
Materien ausübt. Die darin liegende Gefahr, die systematischen Strukturen, 
sachbereichsspezifischen Besonderheiten und rechtsstaatlichen Errungenschaf-

18 Eberhard Schmidt-Aßmann, Zur Europäisierung des allgemeinen Verwaltungsrechts, in: 
Festschrift für Peter Lerche, 1993, S. 513ff.; ders., Deutsches und Europäisches Verwaltungs-
recht, DVBl. 1993, S. 924ff.; Rudolf Streinz, Der Vollzug des Europäischen Gemeinschafts-
rechts durch deutsche Staatsorgane, in: Isensee/Kirchhof (Hrsg.), Handbuch des Staatsrechts, 
Bd. VII, 1993, § 182; Christoph Engel, Die Einwirkungen des Europäischen Gemeinschafts-
rechts auf das deutsche Verwaltungsrecht, DV 25 (1992), S. 437ff.; Hans-Jürgen Papier, Die Ein-
wirkungen des europäischen Gemeinschaftsrechts auf das nationale Verwaltungs- und Verfah-
rensrecht, in: Die Bedeutung der EG für das deutsche Recht und die deutsche Gerichtsbarkeit, 
Berlin 1989, S. 51 ff.; Stefan Kadelbach, Der Einfluß des EG-Rechts auf das nationale allgemeine 
Verwaltungsrecht, in: von Danwitz/Heintzen/Korioth/Jestaedt/Reinhardt (Hrsg.), Auf dem 
Wege zu einer Europäischen Staatlichkeit, 33. Assistententagung Öffentliches Recht, 1993, 
S. 131ff.; Rupert Stettner, Verwaltungsvollzug, in: Dauses (Hrsg.), Hdb. EG.-Wirtschaftsrecht, 
1993, B.II.; Friedrich Schoch, Die Europäisierung des Allgemeinen Verwaltungsrechts, JZ 1995, 
S. 109ff.; Claus Dieter Classen, Strukturunterschiede zwischen deutschem und europäischem 
Verwaltungsrecht, NJW 1995, S. 2457ff. 

19 Treffend Fritz Ossenhühl, 40 Jahre Bundesverwaltungsgericht, DVBl. 1993, S. 753 (760), 
der vom „Wohlstandsverwaltungsrecht" der Bundesrepublik spricht. 
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ten des Verwaltungsrechts aus dem Auge zu verlieren20, hat erst die nunmehr 
nach Beantwortung drängende Frage aufgeworfen, ob und wie es in Zukunft um 
die Dogmatik des Verwaltungsrechts bestellt sein wird. Unzweifelhaft kann auch 
eine vom Verwaltungsrecht ausgehende Betrachtung in Versuchung geraten, die 
Eigengesetzlichkeit bestehender Strukturen des Verwaltungsrechts zu über-
schätzen und sich daher in den Prämissen des eigenen Modells verfangen21. 

Gleichwohl läßt sich das Wirkungsspektrum des EG-Rechts auch nur an-
nähernd erfassen, wenn die Strukturveränderungen im verwaltungsrechtlichen 
Gewebe mit Präzision sichtbar gemacht werden. Die Betrachtung der unter-
schiedlichen Potentiale, Ebenen und Formen, in denen sich die Einwirkung des 
Gemeinschaftsrechts auf das Verwaltungsrecht vollzieht, ist besonders geeignet, 
die actio des Gemeinschaftsrechts in ihrer Dynamik zu verdeutlichen. Damit 
wird jedoch nur eine Untersuchung der grundsätzlicheren Frage vorbereitet, zu 
welchen Wirkungen diese Entwicklung im System und in der Dogmatik des all-
gemeinen Verwaltungsrechts führt und inwieweit seine reactio bereits feststell-
bar ist. Auch der nunmehr über vierzig Jahre währende Prozeß objektiv-recht-
licher Ausstrahlung der Grundrechte auf die Generalklauseln und allgemeinen 
Grundsätze des Verwaltungsrechts, der die Erfahrung sehr feinnerviger Einwir-
kungsstränge befördert hat22, belegt die Notwendigkeit einer an Struktur und 
Funktionen des Verwaltungsrechts orientierten Untersuchung. 

Die Doppelfunktionalität des Verwaltungsrechts als rechtliche Ordnung, die 
einerseits die Erfüllung der Verwaltungsaufgaben ermöglichen und andererseits 
die Rechtsstellung des Bürgers schützen soll23, eröffnet einen Spannungsbogen 
konfligierender Zielvorgaben, der in den verschiedenen Rechtssystemen und 
Entwicklungsstufen des Verwaltungsrechts unterschiedliche Ausprägungen zu-
läßt, ja sogar erfordert. Dementsprechend ist dem Verwaltungsrecht eine zwi-
schen Verwaltungseffizienz und Rechtsschutzauftrag24 oszillierende Suche nach 
einer möglichst optimalen Verwirklichung beider Aufgaben immanent. Seine 
analytische Erfassung kann sich daher nicht mit der Deskription des „So-Seins" 
begnügen, sondern erfordert notwendigerweise qualitative Aussagen über das 

20 Diese Kritik ist insbesondere an der unspezifischen Anwendung verfassungsrechtlicher 
Maßstäbe entwickelt worden; zum Übermaß verbot als „Gleich- und Weichmacher" Ossenbühl, 
W D S t R L 39 (1981), S. 189 - Diskussionsbeitrag ders., Maßhalten mit dem Übermaßverbot, 
in: Wege und Verfahren des Verfassungslebens, in: Festschrift für Peter Lerche, 1993, S. 151 ff. 

21 Siehe Everling, Europäische Integration und Wettbewerb der Rechtsordnungen in der 
Rechtsprechung des Gerichtshofes der Europäischen Gemeinschaften, in: Hopt (Hrsg.), Eu-
ropäische Integration als Herausforderung des Rechts, 1991, S. 41 (43f.). 

22 Siehe zusammenfassend Ernst-Wolfgang Böckenförde, Grundrechte als Grundsatznor-
men, Der Staat 29 (1990), S. 1 ff.; Klaus Stern, Das Staatsrecht der Bundesrepublik Deutschland, 
Bd. lll/\, 1988, § 69, S. 890ff.; ders., in: Isensee/Kirchhof (Hrsg.), HStR Bd. V, 1992, § 109 
Rdnr. 50-63; Robert Alexy, Grundrechte als subjektive Rechte und als objektive Normen, Der 
Staat 29 (1990), S. 49ff. 

23 Siehe Schmidt-Aßmann, Die Lehre von den Rechtsformen des Verwaltungshandelns, 
DVBl. 1989, S. 533 (535). 

24 Siehe Rainer Wahl/Jost Pietzcker, Verwaltungsverfahren zwischen Verwaltungseffizienz 
und Rechtsschutzauftrag, W D S t R L 41 (1983), S. 151ff.; 193ff. 
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Maß des verwirklichten Rechtsschutzstandards bzw. der gewährten Möglichkeit 
zur Durchsetzung hoheitlichen Handelns. Diese Grundfragen verwaltungs-
rechtlicher Maßstabsbildung und verwaltungsgerichtlicher Kontrolldichte bil-
den eine schon systemimmanent schwierig zu beurteilende, ständig aktuelle Auf-
gabe der Funktionenzuordnung, die das Grundverständnis von der Aufgabe der 
rechtsprechenden Gewalt im Rechtsstaat bezeugt25 und gleichzeitig als Parame-
ter für den rechtlich garantierten Bürgerstatus eines Gemeinwesens fungiert26. 
Die Notwendigkeit einer systemübergreifenden Aussage über die Verwirk-
lichung und das Niveau des gewährten Rechtsschutzes verschiedener Ausprä-
gungen des Verwaltungsrechts erfordert neben der Beachtung dieser grundsätz-
lichen Bestimmungsfaktoren eine möglichst präzise Erfassung der einzelnen 
Strukturelemente des Verwaltungsrechts, die in ihrer Summe den Standard des 
gewährten Rechtsschutzes verbürgen. Die offen in Zweifel gezogene Durchsetz-
barkeit der „besten" Rechtsordnung auf Gemeinschaftsebene27 wirft insbeson-
dere die Frage auf, ob mit der Einwirkung des Gemeinschaftsrechts auf das Ver-
waltungsrecht eine Nivellierung der Rechtsschutzstandards auf mittlerem 
Niveau unausweichlich und flächendeckend einhergeht28. 

Die Untersuchung der Veränderungen struktureller und funktionaler System-
elemente des Verwaltungsrechts aufgrund der Einwirkung gemeinschaftsrecht-
licher Regelungen wird vor allem erforderlich, wenn man die Europäisierung des 
Verwaltungsrechts als Prozeß wechselseitiger Rezeption begreift. Für die Her-
ausbildung verwaltungsrechtlicher Regeln im Gemeinschaftsrecht ist die Kenn-
zeichnung als freiwillige Aufnahme überwiegender Bestandteile einer „fremden" 
Rechtsordnung29 ohne weiteres einsichtig, wobei im Gegensatz zu historischen 
Vorbildern nicht lediglich eine bestimmte, sondern die Gesamtheit der Verwal-
tungsrechtsordnungen der Mitgliedstaaten als Reservoir der Rezeption dient. 
Aber auch die im Zentrum der hier anzustellenden Überlegungen stehende 
Rückwirkung der im Gemeinschaftsrecht verankerten Grundsätze des Verwal-
tungsrechts auf das jeweilige Verwaltungsrecht der Mitgliedstaaten stellt einen 
Rezeptionsvorgang dar, der durch den - wie auch immer gearteten - Vorrang des 
Gemeinschaftsrechts von einer besonderen Dynamik getragen wird. Gerade die-
ser besondere Katalysefaktor akzentuiert die Tatsache, daß der Begriff der Re-
zeption einen eigenständigen Entstehungsvorgang der Assimilation bezeichnet, 
der aus einem vielschichtigen Wirkungs- und Bedingungsgeflecht unterschied-
licher Elemente der aufeinandertreffenden Rechtssysteme und -Vorstellungen 
eine neue Ordnung formt. Daher erfordert ein solcher Entwicklungsprozeß ein 
Mindestmaß an dogmatischer und methodischer Rationalität als Grundlage für 

25 Ossenbühl, (Fn. 19), DVB1. 1993, S. 753 (759). 
26 Siehe Rupert Scholz, Verwaltungsverantwortung und Verwaltungsgerichtsbarkeit, W D -

StRL 34 (1976), S. 145 (198). 
27 So Everling, (Fn. 21), S. 41 (49). 
28 Dies befürchtet Ossenbühl, (Fn. 19), S. 753 (761). 
29 So der Rezeptionsbegriff von Franz Wieacker, Privatrechtsgeschichte der Neuzeit, 2. Auf-

lage 1967, S. 127. 
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die Vereinbarkeit der sich treffenden Rechtsordnungen, denn nur auf einer derar-
tigen Grundlage ist es möglich, die zur Rezeption notwendige Fähigkeit und 
Bereitschaft auszubilden, „fremdes" Recht zum Element des eigenen Denkens 
zu machen30. 

Im Rahmen der Europäischen Integration stellt schließlich der in der Ge-
schichte unlösbar mit der Rezeption einer Rechtsordnung verbundene Machtan-
spruch31 politischer, kultureller oder zivilisatorischer Art keine maßgebliche 
Vorbedingung für die Finalität dar, mit der der gegenwärtig stattfindende Rezep-
tionsvorgang abläuft. Ohne die Bedeutung wirtschaftlicher, sozio-kultureller 
und sprachlicher Bedingungsfaktoren vernachlässigen zu wollen, wird die Qua-
lität einer Rechtsordnung32 doch zur Gretchenfrage der Europäisierung des Ver-
waltungsrechts und stellt insbesondere eine entscheidende Größe im Rahmen 
argumentativer Auseinandersetzung und gegenseitiger Uberzeugungsbildung 
dar. Diese prinzipielle Ergebnisoffenheit des Integrationsprozesses im Sinne ei-
nes Wettbewerbs der Rechtsordnungen macht es erforderlich, Klarheit über die 
dogmatischen Grundlagen einer jeweiligen Verwaltungsrechtsordnung zu schaf-
fen, praktisch-konstruktive Elemente von essentiellen Bestandteilen zu trennen 
und auf diese Weise Grundbedingungen und -strukturen für den Prozeß der 
Europäisierung des Verwaltungsrechts herauszuarbeiten33. 

Schließlich läßt sich auch die perspektivische Frage nach der Zukunft des Ver-
waltungsrechts im Rahmen der fortschreitenden europäischen Integration nur 
betrachten, wenn man den Grad und die Art der Strukturveränderungen des 
Verwaltungsrechts festhält. Erst auf der Grundlage einer solchen Bestandsauf-
nahme kann beurteilt werden, ob der Einfluß des Gemeinschaftsrechts über die 
inzwischen offenkundig gewordenen Veränderungen der verwaltungsrechtlichen 
Systematik durch konturverändernde und strukturauflösende Wirkungen hin-
ausgeht. Von besonderem Interesse ist daher die Frage, ob und inwieweit dem 
Gemeinschaftsrecht Ansätze einer eigenständigen verwaltungsrechtlichen Sy-
stembildung zu entnehmen sind, die einen Verständniswandel des Verwaltungs-
rechts hin zum „konkretisierten Europarecht"34 einleiten könnten. Unter dieser 

30 Zum Ganzen Wieacker, (Fn. 29), S. 128ff. 
31 Siehe Paul Koschaker, Europa und das römische Recht, 4. Auflage 1966, S. 136ff., für den 

die Rezeption eines Rechtssystems eine „Machtfrage" darstellt. Diese These dürfte durch die 
zeitgenössischen Rezeptionsprozesse zugunsten der „Qualitätsfrage" widerlegt sein, so Leon-
tin-Jean Constantinesco, Rechtsvergleichung, Bd. II - Die rechtsvergleichende Methode, 1972, 
S. 414f. m. Fn. 348, der beispielhaft auf die türkische Rezeption des schweizerischen ZGB ver-
weist. 

32 Schon für die Rezeption des Code civil, Konrad Zweigert/Hein Kötz, Einführung in die 
Rechtsvergleichung, 3. Auflage 1996, S. 98; ebenso Gustav Böhmer, Der Einfluß des Code civil 
auf die Rechtsentwicklung in Deutschland, AcP 151 (1951/52), S. 289 (297ff.). 

33 Siehe Schmidt-Aßmann, (Fn. 18), S. 513 (517ff.; 527); ders., Zur Reform des Allgemeinen 
Verwaltungsrechts, in: Hoffmann-Riem/Schmidt-Aßmann/Schuppert (Hrsg.), Reform des 
Allgemeinen Verwaltungsrechts, 1993, S. 11 (13, 25f., 49f.). 

34 In Weiterführung von Fritz Werner, Verwaltungsrecht als konkretisiertes Verfassungsrecht, 
DVB1. 1959, S. 527ff. 
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Voraussetzung ließe sich die gegenwärtige Entwicklung als Auf- und Umbruch-
phase des allgemeinen Verwaltungsrechts deuten, die auf die Ablösung des bishe-
rigen Systems durch eine EG-rechtliche Neuordnung des Verwaltungsrechts im 
Sinne eines Jus Commune Europae35 gerichtet ist. Andernfalls stellt sich die we-
niger ambitionierte Aufgabe, Systembrüchen möglichst entgegenzutreten und 
ein Modell verwaltungsrechtlicher Kollisionsnormen zu entwerfen, das Rechts-
sicherheit und -klarheit bei der Anwendung unterschiedlicher Rechtsmassen 
zum Ziel hat und die Möglichkeit bietet, gemeinsame Rechtsgrundlagen in einem 
diskursiven Prozeß herauszuarbeiten, um auf diese Weise einen Ideen- und Sy-
stemwettbewerb der Rechtsordnungen effektiv zu ermöglichen36. Auch die Ten-
denz der „Europäisierung" stellt das Verwaltungsrecht und seine Wissenschaft 
mithin vor die ewige, von Fritz Fleiner so trefflich formulierte Aufgabe, „ das 
Neue organisch mit den bewährten Grundsätzen des Deutschen Verwaltungs-
rechts zu verbinden"37. 

II. Anlaß, Gegenstand und Grenzen der Untersuchung 

Der Anlaß der vorliegenden Untersuchung liegt weniger in der erst kürzlich 
getroffenen Feststellung begründet, daß mit einer Studie über die Auswirkungen 
des „Europäischen Verwaltungsrechts im Werden" auf das Verwaltungsrecht der 
Mitgliedstaaten noch wissenschaftliches Neuland beschritten werden könne38. 
Vielmehr basiert das Interesse an einer Beschäftigung mit dieser Fragestellung 
auf dem ungewöhnlichen Umstand, daß das Europäische Verwaltungsrecht als 
eine selbst noch im Werden befindliche, von den verwaltungsrechtlichen Grund-
sätzen der Mitgliedstaaten gespeiste Rechtsordnung schon auf diese zurückwirkt 
und auf diese Weise Veränderungen seiner eigenen Erkenntnisgrundlagen39 her-
beiführt. Mit dieser doppelten Rezeption ist zugleich die faszinierende Frage 
aufgeworfen, ob und in welchem Umfang das entstehende Gemeinschaftsver-
waltungsrecht eine Vereinheitlichung der nationalen Verwaltungsrechte zur Fol-
ge hat40. Der Besonderheit dieser Entwicklung entsprechend differieren auch die 
ersten Reaktionen im Schrifttum besonders heftig zwischen beifälliger Aufnah-
me der „Europäisierung"41 grundlegender Elemente des Verwaltungsrechts, wie 
der Schaffung einer zusätzlichen Sanktionskategorie für Verstöße gegen Gemein-

35 Vgl. zum Jus Commune als Orientierungspunkt von Helmut Coing, Europäisierung der 
Rechtswissenschaft, NJW 1990, S. 937ff.; Lutter, (Fn. 16), JZ 1992, S. 593ff. 

36 Siehe für das Privatrecht Ulmer, (Fn. 16), JZ 1992, S. lff . 
37 Fritz Fleiner, Institutionen des Deutschen Verwaltungsrechts, 8. Auflage 1928, Vorwort. 
38 So Schweitzer, in: ders. (Fn. 4), S. 23. 
39 Rengeling, Quellen des Verwaltungsrechts, in: Schweitzer (Fn. 4), S. 29 (30; 40ff.). 
40 So Klein, (Fn. 7), S. 117 (121). 
41 Dimitri Triantafyllou, Zur Europäisierung des vorläufigen Rechtsschutzes, NVwZ 1992, 

S. 129ff.; ders., Zur „Europäisierung" des Vertrauensschutzes (insbesondere § 48 VwVfG) - am 
Beispiel der Rückforderung staatlicher Beihilfen, NVwZ 1992, S. 436ff. 
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schaftsrecht42 und dem möglichst einheitlichen Vollzug des Gemeinschafts-
rechts43 einerseits sowie der Warnung vor Rechtsschutzbeschränkungen44 ande-
rerseits, die auf einer mit Methodensynkretismus betriebenen Rechtsfortbildung45 

beruhen und Anlaß geben, der „rechtsmißbräuchlichen und besatzungsrechts-
ähnlichen Intervention in gewachsene und allein vollzugseffiziente Normstruk-
turen des nationalen Rechts Einhalt"46 zu gebieten. Dieser Spannungsbogen un-
terschiedlicher Bewertungen der gegenwärtig stattfindenden Einwirkung des 
Gemeinschaftsrechts auf das Verwaltungsrecht wird jedoch durch die allgemeine 
Einschätzung von der systemverändernden Kraft und der Bedeutung getragen, 
die das Europarecht für die Zukunft des Verwaltungsrechts entfalten wird47. 
Gerade in dieser Charakterisierung der Einwirkungen des Europarechts auf das 
Verwaltungsrecht als systemverändernde Entwicklung liegt also der spezifische 
Anlaß für die vorliegende Untersuchung. 

Demzufolge bilden die vielfältigen Einwirkungen, die vom Gemeinschafts-
recht in unterschiedlicher Art und Intensität auf das Verwaltungsrecht einstrah-
len, in ihrer Gesamtheit lediglich den äußeren Bezugsrahmen dessen, was den 
Gegenstand der vorliegenden Untersuchung ausmacht. Das Einwirkungsspek-
trum des Gemeinschaftsrechts reicht von den Langzeitwirkungen, die ohnehin 
aus dem Bekenntnis zu einer offenen Staatlichkeit folgen, bis zu punktuellen 
Veränderungen, die sich aufgrund einzelner Bestimmungen des Sekundärrechts 
und ihrer Anwendung bzw. Beachtung durch die Mitgliedstaaten zwangsläufig 
ergeben müssen. Insbesondere die Öffnung der nationalen Rechtsordnungen für 
Einflüsse und Modifikationen durch die Rechtssysteme und -Vorstellungen der 
übrigen Mitgliedstaaten und der Gemeinschaft selbst, stellt einen wesentlichen 
Bestandteil der verfassungsrechtlichen Grundentscheidung zur Integration dar48 

und markiert eine langfristig zwar sehr bedeutsame, gleichwohl aber wenig spek-
takulär verlaufende Entwicklung. Ebensowenig stellt die Möglichkeit, daß eine 
lediglich einzelfallbezogene und rein gemeinschaftsspezifisch wirkende Rege-

42 Vgl. Magiera, Rückforderung gemeinschaftsrechtswidriger staatlicher Beihilfen, in: Fest-
schrift für Bodo Börner, 1992, S. 213 (230). 

43 Schwarze, Vorläufiger Rechtsschutz im Widerstreit von Gemeinschaftsrecht und nationa-
lem Verwaltungsverfahrens- und Prozeßrecht, in: Festschrift für Bodo Börner, 1992, S. 389 (401). 

44 Wolf gang Dänzer- Vanotti, Der Gerichtshof der europäischen Gemeinschaften beschränkt 
vorläufigen Rechtsschutz, BB 1991, S. 1015ff. 

45 Schoch, Vorläufiger Rechtsschutz zwischen Vorrang des EG-Rechts, Letztentscheidungs-
befugnis des EuGH und Rechtsschutzeffektivität, SGb. 1992, S. 118 (121); Sabine Schlemmer-
Schulte, Gemeinschaftsrechtlicher vorläufiger Rechtsschutz und Vorlagepflicht, EuZW 1991, 
S. 307 (309f.); Peter Clever, Grundsätzliche Bemerkungen zur Rechtsprechung des EuGH, 
DAngVers 1993, S. 71 ff. 

46 Jürgen Salzwedel/Michael Reinhardt, Neuere Tendenzen im Wasserrecht, NVwZ 1991, 
S. 946 (947). 

47 Siehe Hans-Uwe Erichsen, Das Recht auf Zugang zu Informationen über die Umwelt, 
NVwZ 1992, S. 409 (419); allgemein Ossenbühl, (Fn. 19), S. 753 (761). 

48 Grundlegend Klaus Vogel, Die Verfassungsentscheidung des Grundgesetzes für eine inter-
nationale Zusammenarbeit, 1964, S. 24ff.; Hans Peter Ipsen, Europäisches Gemeinschaftsrecht, 
1972, S. 70ff. 
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lung auf lange Sicht auch Wirkungen außerhalb ihres ursprünglichen Anwen-
dungsbereichs im Verwaltungsrecht der Mitgliedstaaten hervorbringen kann, 
einen Untersuchungsgegenstand von vorrangigem Interesse dar. Prinzipiell ge-
sehen kann zwar jede Form der Rechtserzeugung und -anwendung auf eine se-
kundäre Wirkungsebene durchschlagen, wenn sie in einer vorgegebenen histori-
schen Situation über den institutionellen Rahmen verfügt, der die rechtliche 
Wirkkraft der jeweiligen Norm zur Geltung bringt und auf Akzeptanz im gesell-
schaftlichen Rechtsbewußtsein trifft49. Eine solche Sichtweise steht durchaus in 
der Tradition der bisher im Gemeinschaftsrecht dominierenden Untersuchungs-
perspektive anhand seiner vom Anwendungsvorrang und der unmittelbaren 
Anwendbarkeit geprägten Wirkkraft50 und der Rolle seiner institutionellen Trä-
ger51. Angesichts offenkundig werdender Vollzugsdefizite52 bedarf eine solche 
Betrachtungsweise gleichwohl der notwendigen Ergänzung durch die Frage, ob 
und wie das Gemeinschaftsrecht innerhalb der Rechtsordnungen der Mitglied-
staaten angewandt und beachtet wird53. Insbesondere im vorliegenden Zusam-
menhang ermöglicht selbst eine präzise Zusammenstellung der Einwirkungspo-
tentiale und -ebenen für sich genommen noch keine Aussage über die Finalität 
und die Struktur des zwischen dem entstehenden Verwaltungsrecht der EG und 
den Verwaltungsrechtsordnungen der Mitgliedstaaten stattfindenden Rezeptions-
prozesses54. Vielmehr bedarf es zur Beantwortung dieser weitergehenden Frage 
einer Betrachtung, die die Verzahnung der Rechtsordnungen im Sinne der Inter-
dependenz55 und des wechselseitigen Angewiesenseins56 in den Mittelpunkt stellt. 

49 Vgl. zu diesen Kriterien als Bedingungsfaktoren der Rechtserzeugung im allgemeinen Her-
mann Heller, Der Begriff des Gesetzes in der Reichsverfassung, W D S t R L 4 (1928), S. 98 (116f.). 

50 So Albrecht Weber, Rechtsfragen der Durchführung des Gemeinschaftsrechts in der Bun-
desrepublik, 1987, S. 1; auch Heinrich Siedentopf /Christoph Hauschild, The implementation of 
Community legislation by the member states, in: Siedentopf/Ziller (Ed.), Making European 
Policies work, 1988, S. 1. 

51 Als Beispiel für die Bedeutung der institutionellen Komponente siehe die Beiträge sub I. 
in: Rengeling/von Borries (Hrsg.), Aktuelle Entwicklungen in der europäischen Gemeinschaft, 
1992; Everling, Zur Funktion des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaft als Verwal-
tungsgericht, in: Festschrift für Konrad Redeker, 1993, S. 293ff.; Schwarze (Hrsg.), Der Euro-
päische Gerichtshof als Verfassungsgericht und Rechtsschutzinstanz, 1983. 

52 Siehe z.B. Ute Sacksofsky, Europarechtliche Antworten auf Defizite bei der Umsetzung 
von EG-Richtlinien, in: von Danwitz u.a. (Hrsg.), Auf dem Weg zu einer Europäischen Staat-
lichkeit, S. 91 ff. 

53 Grundlegend Zuleeg, Das Recht der europäischen Gemeinschaften im innerstaatlichen 
Bereich, 1969; Everling, Europäisches Gemeinschaftsrecht und nationales Recht in der prakti-
schen Rechtsanwendung, NJW 1967, S. 465ff.; Pescatore, Gemeinschaftsrecht und staatliches 
Recht in der Rechtsprechung des Gerichtshofs der europäischen Gemeinschaften, N J W 1969, 
S. 2065ff. 

54 Siehe Schmidt-Aßmann, (Fn. 33), S. 11 (13, 25). 
55 Schon Dietrich Ehle, Interdependenz zwischen Gemeinschaftsordnung und nationaler 

Rechtsordnung, N J W 1965, S. 2231ff. 
56 Siehe schon Pescatore, Das Zusammenwirken der Gemeinschaftsrechtsordnung mit den 

nationalen Rechtsordnungen, in: Gemeinschaftsrecht und nationale Rechte, KSE 13, S. S 2; 
Streinz, Der Einfluß des Europäischen Verwaltungsrechts auf das Verwaltungsrecht der Mit-
gliedstaaten, in: Schweitzer (Fn. 4), S. 241 (254). 
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264ff. 
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326, 390f. 
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112f., 146, 512 
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373f. 
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3 8 Off. 
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364ff., 400, 463 
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95ff. 
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- Vorrang 109ff. 
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80ff. 

- im Gemeinschaftsrecht 178ff., 326ff. 
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3Off., 34ff. 
- Aufgabe 27ff. 
- Funktionen 34ff. 



Sachverzeichnis 559 
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255ff., 267ff., 343, 363 
Unionsbürgerschaft 107ff., 175 
unmittelbare Wirkung 104ff., 141, 176f., 393 
- invocabilité, siehe dort 
Untersuchungsgrundsatz 73, 171f., 182f., 

267ff. 

van Gend & Loos-Entscheidung 105 
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Verbandskompetenz der Gemeinschaft 13lf., 

337, 427ff. 
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Reichweite 434f. 
- Rechtsangleichung 435ff. 

Generalermächtigung 441 ff. 
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- übersteigende Organkompetenz des 
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Verbot der „arrêts de règlement" 134f. 
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190ff., 349ff., 352ff., 373f., 399ff., 474f. 
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Auswirkungen 402f. 
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Sanktionsorientierung des E u G H 404f. 
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406f. 
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- im Gemeinschaftsrecht 170ff. 
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- Funktionen 69f. 
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Vollzugsverantwortung, mitgliedstaatliche 
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Vorlageverfahren, siehe Vorabentscheidungs-

verfahren 
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209ff. 
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209ff. 
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mit allgemeinen Rechtsgrundsätzen 
116ff. 
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Vorrang des Gesetzes 51f., 64ff„ 167, 204ff. 
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